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Abteilung Einwohner/Sicherheit Öffnungszeiten 
Stadthaus, Hauptstrasse 12 Montag-Mittwoch 08.30-12.00 14.00-17.00 Uhr 
9320 Arbon Donnerstag 08.30-12.00 14.00-18.00 Uhr 
Telefon 071 447 61 21 Freitag 08.30-14.00 Uhr 
Telefax 071 447 61 27 Samstag/Sonntag geschlossen 
einwohnerdienste@arbon.ch 

 

 

Pilzkontrollstelle Arbon  
 

 

Urs Walser übernimmt ab 1. März 2013 die Pilzkontrollstelle in Arbon. Damit wird die 
seit 2005 andauernde Vakanz behoben und die Pilze sammelnde Bevölkerung muss 
nicht mehr nach Romanshorn ausweichen. Die Pilzkontrolle kann jederzeit nach tele-
fonischer Vereinbarung kostenlos in Anspruch genommen werden und erfolgt im 
ehemaligen Werksgebäude des früheren Elektrizitätswerkes hinter dem Stadthaus.  

Der in Arbon wohnhafte Urs Walser ist ausgebildeter Pilzkontrolleur und besitzt den vom 
Bundesamt für Gesundheit anerkannten Ausweis der Schweizerischen Vereinigung amtlicher 
Pilzkontrollorgane (VAPKO). Urs Walser ist seit 2010 auch als Pilzkontrolleur in Altstätten 
SG tätig, bildet sich ständig aktiv weiter, tauscht sich mit Vereinskollegen aus und stellt so 
die fachliche Vernetzung sicher. Urs Walser ist im letzten Jahr vor der Pensionierung nur 
noch teilzeitlich berufstätig und kann so viel Zeit für sein Pilz-Hobby und die nebenamtliche 
Tätigkeit als Kontrolleur einsetzen. 

Die Pilzkontrollstelle ist für Einwohnerinnen und Einwohner nach telefonischer Voranmel-
dung wie folgt erreichbar: 

Pilzkontrollstelle Arbon 
Herr Urs Walser 
Schäfligasse 2 (hinter dem Stadthaus) 
9320 Arbon 
Mobile  079 384 65 31 
minursa@bluewin.ch 

 

 
Die Pilze sind gereinigt und sortiert in Papiertaschen oder Körben (keine Plastiksäcke) zur 
Kontrolle vorzubringen.  
 
Der Pilze sammelnden Bevölkerung wird aufgerufen, die kostenlose Dienstleistung in An-
spruch zu nehmen. Die Pilzkontrollstelle bietet in nächster Nähe und mit flexibler Erreichbar-
keit die nötige Sicherheit, das im Kanton Thurgau auf 1 kg pro Tag und Person beschränkte 
Sammelgut ohne Gefährdung der Gesundheit konsumieren zu können. 
 
 


